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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellung des Flächennutzungsplanes  
und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
„Ilshofen-Vellberg 2002, 4. Fortschreibung“ 
der Gemeinden Ilshofen, Vellberg und  
Wolpertshausen

Der Gemeindeverwaltungsverband Ilshofen-Vellberg hat am 
16.12.2024 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des Flächen-
nutzungsplanes „Ilshofen-Vellberg 2002, 4. Fortschreibung“ 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen sowie den Entwurf gebil-
ligt. Für die Konzeption des Flächennutzungsplanes mit Begrün-
dung vom 31.07.2025, gefertigt vom Landratsamt, Fachbereich 
Kreisplanung, wird gemäß § 3 Abs. 1 BauGB eine frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit im Internet durchgeführt.

Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes umfasst die 
Gemeindefläche von Ilshofen, Vellberg und Wolpertshausen.

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes wird mit Begründung im 
Internet auf der Homepage der Gemeinden von Ilshofen, Vellberg 
und Wolpertshausen unter der Internetseite/Internetadresse

www.ilshofen.de

www.vellberg.de/rathaus-gemeinderat/
vellberg-informiert/bekanntmachungen

www.wolpertshausen.de/bauen-leben-wohnen/
bauen-wohnen/oeffentliche-auslegung-bebauungsplaene

während der Dauer der nachfolgenden Frist

von 			   11.08.2025
bis einschließlich 	 11.09.2025
veröffentlicht.

Innerhalb dieser Veröffentlichungsfrist werden die oben genann-
ten Unterlagen zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet im Rat-
haus der Gemeinden von Ilshofen, Vellberg und Wolpertshausen 
während der üblichen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt.
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellung-
nahmen abgegeben werden.

Die Stellungnahmen sollen elektronisch an die E-Mail-Adresse

info@ilshofen.de

stadt@vellberg.de

gemeinde@wolpertshausen.de

übermittelt werden. 

Bei Bedarf können die Stellungnahmen aber auch auf anderem 
Wege (z. B. schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) beim Bür-
germeisteramt der Gemeinden von Ilshofen, Vellberg und Wol-
pertshausen abgegeben werden.
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksich-
tigt bleiben.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die auszulegenden Un-
terlagen sind zusätzlich im Internet unter den oben genannten 
Internetadressen der Gemeinden von Ilshofen, Vellberg und Wol-
pertshausen eingestellt.

Die veröffentlichten Unterlagen und der Inhalt dieser Bekannt-
machung sind auch über das zentrale Internetportal des Landes 
Baden-Württemberg zugänglich.

Ilshofen, 01.08.2025

Satzung zur Erhebung  
von Kostenerstattungsbeträgen  
nach §§ 135 a - c BauGB
Aufgrund von § 135 c des Baugesetzbuchs (BauGB) sowie der 
§§ 2 und 26 Abs. 1 S. 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Ilshofen am 
28.07.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen

Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten 
Ausgleichsmaßnahmen i.S. des § 135a Abs. 2 BauGB werden 
nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs (BauGB), den 
landesrechtlichen Vorschriften über kommunale Beiträge und 
dieser Satzung erhoben.

§ 2
Umfang der erstattungsfähigen Kosten

(1) 	Erstattungsfähig sind die Kosten für die Durchführung von 
allen Ausgleichsmaßnahmen, die nach § 9 Abs. 1a BauGB 
zugeordnet sind.

(2) 	Die Durchführungskosten umfassen die Kosten für
1. 	 den Erwerb und die FreiIegung der Flächen für Ausgleichs-

maßnahmen,
2. 	 die Ausgleichsmaßnahmen einschließlich ihrer Planung, 

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.
	 Dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde aus 

ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der 
Bereitstellung.

(3)	 Die Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen einschließlich 
deren Durchführungsdauer ergibt sich aus den Festsetzungen 
des Bebauungsplans in Verbindung mit den in der Anlage dar-
gestellten Grundsätzen. Der Bebauungsplan kann im Einzelfall 
von den in der Anlage beschriebenen Grundsätzen Abwei-
chungen vorsehen. Dies gilt entsprechend für Satzungen nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB.

§ 3
Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten

Die erstattungsfähigen Kosten werden nach den tatsächlichen 
Kosten ermittelt.

§ 4
Verteilung der erstattungsfähigen Kosten

Die nach §§ 2, 3 erstattungsfähigen Kosten werden auf die nach 
§ 9 Abs. 1 a BauGB zugeordneten Grundstücke nach Maßgabe 
der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 2 BauNVO) verteilt. Ist 
keine zulässige Grundfläche festgesetzt, wird die überbaubare 
Grundstücksfläche zugrunde gelegt. Für sonstige selbstständige 
versiegelbare Flächen gilt die versiegelbare Fläche als überbau-
bare Grundstücksfläche.

§ 5
Anforderung von Vorauszahlungen

(1) 	Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Kostener-
stattungspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang ent-
standen ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussicht-
lichen Kostenerstattungsbetrages anfordern, sobald die 
Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, baulich 
oder gewerblich genutzt werden dürfen.

(2) 	Vorauszahlungen sind mit dem endgültigen Kostenerstat-
tungsbetrag zu verrechnen, auch wenn der Vorauszahlende 
nicht Schuldner des endgültigen Kostenerstattungsbetrags ist. 
Übersteigt die Vorauszahlung den endgültigen Kostenerstat-
tungsbetrag, steht der Anspruch auf Rückgewähr des über-
steigenden Betrags dem Schuldner des endgültigen Kosten-
erstattungsbetrags zu.

§ 6
Entstehung der Erstattungspflicht

(1) 	Die Erstattungspflicht entsteht mit der Herstellung der Maß-
nahmen zum Ausgleich durch die Gemeinde

(2) 	Die Vorauszahlungsschuld (§ 5) entsteht mit der Bekanntgabe 
des Vorauszahlungsbescheids.


